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Also, in NRW hat man in der SEK II die Möglichkeit, bis zu 40% digital synchron zu unterrichten.
Das ist durch Erlasse gedeckt und benötigt ein pädagogisch-organisatorisches Konzept. Kein S.
muss dazu sein Einverständnis geben. Wir nutzen das in den Fachschulen fast voll aus und in
einigen anderen Bildungsgängen, wenn es sinnvoll ist.

Dazu müssen die technischen Gegebenheiten natürlich passen.

In einem BiGa befinden wir uns auch im Schulversuch, da unterrichten wir ca. 80% auf Distanz
bzw. in Hybridform mit mehreren Schulen gemeinsam.

Rein rechtlich ist das meines Wissens auf die SEK II beschränkt. Gibts das auch in der SEK I?
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